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Anrelsondu

Schmidt & Hacker
GmbH
Krummseer Straße 2c

17153 Jürgenstorf

Bssüügande,Bddixb

§muili"ft.s Amt für L.anclwirtsclraft
und Umurralt Meuktenburgisr:he limnplatte

.,. Neustreiitzer sitraße I"-iO' 17039 Neubranclenburg
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Die Bestätigung derAnzeige gilt zeitlich unbefristet, ohre Einschränkung auf einzelne
Bundesländer.
Die angezeigte Tätigkeit kann -auch nachträglictr- von Bedingungen abhängig gemacht,
zeitlich befristet oder mitAufragen versehen werden. Es können Unterlagen überden
Nachweis der Zuverlässigkeit und der Fach- und Sachkunde verlangt werden. Die
Tätigkeit kann beifehlenderZuverlässigkeit oder Fach- und §achkunde untersagtwerden.
Gemäß § 55 KrWG sind Fahzeuge, mit denen Abfälle auf öffentlichen Straßen befönlert
werden, mit'A€childern" zu kennzeichnen.
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